
Synopse zur 10.Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt)

Nr.: Wortlaut geltende Friedhofssatzung Änderungen durch 10.Änderungssatzung

1. § 3 Abs. (7) Vollständig geschlossen ist der Friedhof Geuz. Auf dem

Friedhof Maxdorfer Straße sind die Grabfelder 7, 8, 9, 18, 20, 21, 22,

23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33a, 33b, 34, 34a, 35, 36, 37a, 37b, 38,

38a, 38b, 39, 40, 41, NU 10, NU 11, NU 12, NU 13, NU 14, NU 15,

NU 16, NU 17 geschlossen. Auf dem Friedhof Hohsdorf ist Grabfeld 2

geschlossen. Auf dem Friedhof Löbnitz an der Linde sind die

Grabfelder 2 und 3 geschlossen. Auf dem Friedhof Zehringen ist das

Grabfeld 2 geschlossen. Auf dem Friedhof Porst ist, bis auf die

Familiengrabstätte Elze, das Grabfeld 1 geschlossen. Auf dem

Friedhof Baasdorf sind das Grabfeld 3, die Einzelgrabstätten des

Grabfeldes 4 und das Grabfeld 5 geschlossen.Einzelgrabstätten des

Grabfeldes 4 und das Grabfeld 5 geschlossen.

§ 3 Abs. (7)  Vollständig geschlossen ist der Friedhof Geuz. Auf dem 

Friedhof Maxdorfer Straße sind die Grabfelder 7, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 

23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33a, 33b, 37a, 37b, 38, 38a, 38b, 39 

geschlossen. Auf dem Friedhof Hohsdorf ist Grabfeld 2 geschlossen.  

Auf dem Friedhof Löbnitz an der Linde sind die Grabfelder 2 und 3 

geschlossen. Auf dem Friedhof Zehringen ist das Grabfeld 2 

geschlossen. Auf dem Friedhof Porst ist, bis auf die 

Familiengrabstätte Elze, das Grabfeld 1 geschlossen. Auf dem 

Friedhof Baasdorf sind das Grabfeld 3, die Einzelgrabstätten des 

Grabfeldes 4 und das Grabfeld 5 geschlossen.Einzelgrabstätten des 

Grabfeldes 4 und das Grabfeld 5 geschlossen.
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